
Schulordnung der Freien Waldorfschule Werra-Meissner 

  
Unsere Schule ist ein Ort gemeinsamen Lernens, Lebens und Arbeitens, an dem sich alle 
Beteiligten wohl fühlen wollen. Dafür tragen wir alle Verantwortung. 

Das Verhalten in der Schule soll von Respekt, Rücksichtnahme und einem freundlichen sowie 
hilfsbereitem Umgang miteinander in einem gepflegten und sauberen Schulgebäude geprägt sein. 

Ein konstruktives Miteinander kann nur gelingen, wenn alle die Regeln befolgen und sich aktiv für 
deren Einhaltung und Umsetzung einsetzen. 

 Ich respektiere meine Mitschüler, Lehrer und alle Mitglieder der Schulgemeinschaft mit 
ihren Fähigkeiten und Besonderheiten. Durch mein Verhalten beeinträchtige oder gefährde ich 
niemanden, weder körperlich noch seelisch. Dazu unterlasse ich Prügeleien, Provokationen, 
Beleidigungen und Ausgrenzungen jeglicher Art. 

 Ich gehe sorgsam mit der Schuleinrichtung und den Arbeitsmitteln um und sorge selbst für 
Ersatz bzw. Reparatur bei Beschädigung. 

 Ich halte mich an die Vereinbarungen, die bezüglich der Hausaufgaben am Anfang des 
Schuljahres bzw. zu Beginn der Epoche getroffen wurden. 

 Ich habe immer mein einsatzfähiges Arbeitsmaterial dabei! 

 Ich bin zum Unterricht und zu Schulveranstaltungen pünktlich. Folgende 
Schulveranstaltungen sind schulpflichtig: Monatsfeiern, Martinsmarkt, Johannisfest, Ausflüge, 
Exkursionen und weitere angekündigte Veranstaltungen. 

 Während der Unterrichtspausen halte ich mich außerhalb der Klassenräume auf. Ich 
verlasse das Schulgebäude bis zum Ende der Unterrichtszeit nicht. Ab der 7. Klasse kann mit 
schriftlichem Einverständnis der Eltern das Verlassen des Schulgeländes für die Mittagspause 
(13.00 – 13.30) vereinbart werden. 

 Handys und elektronische Medien stören den Unterricht, beeinträchtigen die 
Kommunikation untereinander und die Aufmerksamkeit füreinander. Sie dürfen in der Zeit 
zwischen 7.45 Uhr und dem Ende des Schultages nicht eingeschaltet und auch nicht sichtbar 
aufbewahrt werden. Für individuelle Ausnahmen ist eine Absprache mit der jeweiligen Lehrkraft 
erforderlich 

 Rauchen, Alkohol und andere Drogen gehören nicht an unsere Schule. 

 Messer, Feuerzeuge und Pyrotechnik sind in unserer Schule nicht erlaubt. 

 

Konsequenzen bei Nichteinhalten der Schulregeln: 
 1. Tätige Konsequenz (u.a. Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen). Diese werden zeitnah  
     durchgeführt und haben Vorrang vor allen anderen privaten Terminen. 
 2. Telefonisches oder persönliches Elterngespräch  

 3. Suspendierung vom Unterricht für Stunden oder einen Schultag (Rücksprache mit   
     Eltern) 

 4. Missbilligung (Eintrag in die Schulakte und Information an die Eltern) 

Ein Schulpsychologe wird für folgende Schritte hinzugezogen, wenn sie über einen Tag 
hinausgehen 

 5. Suspendierung vom Unterricht 

 6. Verweis von der Schule 

                                             Eschwege, Februar 2013 


